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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Der Nationalrat befasste sich mit einer 2005 eingereichten parlamentarischen Initiative
Studer (evp, AG), welche die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit auf
Bundesebene verlangt. Gegen den Widerstand einer primär aus SVP-Abgeordneten
gebildeten Minderheit empfahl die Kommission für Rechtsfragen (RK-N), dem Vorstoss
Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit war freilich nicht uneingeschränkt für die
Einführung einer allgemeinen Überprüfung von Bundesgesetzen auf ihre Vereinbarkeit
mit Verfassungsbestimmungen. Diese parlamentarische Initiative würde aber
Gelegenheit bieten, die Wünschbarkeit der Einführung eines Verfassungsgerichtes und
allfällige dabei entstehende Probleme im Detail abzuklären. Gemäss
Kommissionssprecher Fluri (fdp, SO) habe zum Beispiel die Vereinheitlichung der
kantonalen Prozessordnungen einen Rechtsabbau zur Folge gehabt. Diese wurden
bisher von den Kantonen beschlossen und konnten vom Bundesgericht auf ihre
Grundrechtskonformität überprüft werden. Heute sind sie als eidgenössische Erlasse
von dieser Kontrolle befreit. Die Mehrheit des Plenums liess sich von den Argumenten
der Rechtskommission überzeugen und gab der Initiative mit 80 zu 67 Stimmen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.04.2009
HANS HIRTER

Die bereits mehrere Jahre schwelende Auseinandersetzung um die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene nahm im Berichtsjahr ein Ende. Der
Nationalrat hatte noch Ende 2011 den auf die parlamentarischen Initiativen Studer (evp,
AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückgehenden Vorschlag der RK-N für eine Streichung
von Art. 190 BV knapp angenommen. Damit hätte die Judikative die Kompetenz
erhalten, Gesetze auf ihre Verfassungsmässigkeit zu prüfen. Die Änderung und
Aufhebung von Gesetzen hätte jedoch weiterhin der Legislative oblegen. Allerdings
beschloss der Ständerat in der Sommersession des Berichtsjahrs entgegen der
Empfehlung seiner Kommission mit 17 zu 27 Stimmen Nichteintreten. Im zweiten
Durchgang schloss sich die grosse Kammer in der Wintersession 2012 diesem Entscheid
letztlich relativ deutlich mit 101 zu 68 Stimmen an. Lediglich die SP, die GP und die GLP
sprachen sich in der Mehrheit für ein Verfassungsgericht aus. Letzten Endes obsiegten
die Bedenken einer möglichen Einschränkung der direkten Demokratie über das
Argument der Befürworter, die eine Stärkung des Rechtsstaates hervorhoben. Es
entspreche der Tradition der Schweiz eher, Gesetze mit Hilfe des politischen Willens
statt mit rechtlichen Aspekten zu prüfen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2012
MARC BÜHLMANN

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Die am 18. April gutgeheissene neue Bundesverfassung brachte einige Neuerungen für
den Parlamentsbetrieb, welche nun auf gesetzlicher Ebene nachvollzogen werden
mussten. So galt es beispielsweise zu konkretisieren, wer Wahlorgan für die
Angestellten der neu auch administrativ dem Parlament unterstellten Dienste der
Bundesversammlung ist, oder es musste auf Gesetzesebene der neuen
Verfassungsbestimmung Rechnung getragen werden, dass Volksinitiativen nicht nur
ganz, sondern auch teilweise für ungültig erklärt werden können. Die SPK-NR
unterbreitete dem Plenum eine entsprechende Revision des
Geschäftsverkehrsgesetzes sowie einen Bundesbeschluss über die Parlamentsdienste
in der Form einer parlamentarischen Initiative. Der Bundesrat war in seiner
Stellungnahme damit weitgehend einverstanden. Er verlangte jedoch, dass die
Bedingungen, unter welchen die nun dem Parlament unterstellten Parlamentsdienste
Dienststellen der Bundesverwaltung für die Erfüllung ihres Auftrags beiziehen können,
bereits auf Gesetzes- und nicht erst auf Verordnungsstufe geregelt werden. Konkret
forderte er, dass für die Erbringung der Dienstleistung und die Herausgabe von
dazugehörenden Akten die Einwilligung des entsprechenden Departementes resp. des
Bundesrates erforderlich ist.

Diesem Vorschlag der Regierung wurde im Parlament von allen Parteien heftig

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER
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opponiert. Der Nationalrat beschloss, dass im Konfliktfall nicht der Bundesrat oder der
Departementsvorsteher entscheidet, sondern die aus den Präsidenten und
Vizepräsidenten beider Räte sowie zwei weiteren Parlamentariern gebildete
Verwaltungsdelegation. Bei der Frage der administrativen Organisation der
Finanzkommissionen und der Finanzdelegation, deren gemeinsames Sekretariat bisher
dem Bundesrat unterstellt war, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei
parlamentarischen Kommissionen. Die Staatspolitische Kommission hatte beantragt,
dass das Sekretariat dieser Gremien vollständig von der Eidg. Finanzkontrolle zu
trennen und in die Parlamentsdienste einzuordnen ist. Im Namen der
Finanzkommission opponierte Weyeneth (svp, BE) diesem Vorschlag, weil er zu wenig
durchdacht sei und sich auf die Kontrollarbeit kontraproduktiv auswirken werde, da
wegen des Fehlens eines eigenständigen Rechnungshofs eine enge Zusammenarbeit
zwischen der Finanzkontrolle und den parlamentarischen Gremien erforderlich sei. Mit
diesen Argumenten konnte sich Weyeneth deutlich (109:27) durchsetzen.

Der Ständerat schloss sich beim Streit mit dem Bundesrat über die
Entscheidkompetenzen beim Beizug von Verwaltungsstellen und der Herausgabe von
Dokumenten grundsätzlich der grossen Kammer an. Bei der Wahl des Generalsekretärs
der Bundesversammlung schuf er eine kleine Differenz, indem er die
Koordinationskonferenz zur Wahlbehörde machte. In der Frage des Sekretariats der
Finanzkommission war unbestritten, dass dieses entsprechend den Vorschriften der
neuen Verfassung aus dem Bereich des Bundesrats herausgelöst werden muss. Der Rat
beschloss, dass sein Sekretär von der Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung
zu wählen sei. In der Differenzbereinigung stimmte der Nationalrat bei den
Wahlkompetenzen für den Sekretär der Finanzkommission und der Finanzdelegation
einem Kompromiss zu: Wahlgremium ist die Verwaltungsdelegation, ihr Entscheid muss
aber durch die Finanzdelegation bestätigt werden. Im weiteren hielt der Nationalrat
zweimal an seinem Entscheid fest, dass der Generalsekretär der Parlamentsdienste vom
Plenum zu wählen ist, musste dann allerdings den Beschluss der Einigungskommission
akzeptieren, dass, wie vom Ständerat als Kompromiss beschlossen, die
Koordinationskonferenz Wahlbehörde ist, deren Entscheid aber von der Vereinigten
Bundesversammlung zu bestätigen ist. 3

Organisation der Bundesrechtspflege

Im Vorjahr hatte der Nationalrat knapp eine auf zwei parlamentarische Initiativen
Studer (evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) (07.476) zurückgehende Vorlage der RK-N
gutgeheissen, die auf die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit zielt. Die Vorlage
war nach einigen Debatten im Rat und Diskussionen in der Presse von der SP, den
Grünen, Anwälten, Richtern sowie zwölf Kantonen, später dann auch vom Bundesrat
begrüsst worden, während FDP und SVP Opposition bekundet hatten. Im Berichtjahr
wurde das Geschäft in der kleinen Kammer behandelt. Diese hatte sich bereits bei der
Einreichung der beiden parlamentarischen Initiativen 2005 sehr schwer getan. In der
engagierten und langen Debatte ging es letztlich um die Frage, wer letztverbindlich
zuständig sein soll für die Konkretisierung von Verfassungsnormen. Eine
Kommissionsminderheit wollte diese Entscheidung politisch, also von den Institutionen
(direkte Demokratie, Parlament) fällen lassen und beantragte Nichteintreten. Die
Mehrheit der RK-S plädierte hingegen für eine juristische Letztentscheidung. Die sich
zu Wort meldenden Befürworter und Gegner der Vorlage gehörten unterschiedlichen
Lagern an und ein parteipolitischer Graben konnte nur bedingt ausgemacht werden.
Letztlich entschied sich die Mehrheit der kleinen Kammer mit 27 zu 17 Stimmen, nicht
auf die Vorlage einzutreten. Damit ging das Geschäft zurück an den Nationalrat, der
noch im Dezember über einen Minderheitenantrag der SVP, dem Ständerat zu folgen
und nicht auf die Vorlage einzutreten, befinden musste. Auch in der grossen Kammer
gab es gespaltene Fraktionen. Zwar stimmten die GP und die GLP geschlossen gegen
den Minderheitsantrag und die SVP geschlossen dafür, die CVP (19:7 für Nichteintreten),
die BDP (6:2), die FDP (18:5) und die SP (6:34 und 1 Enthaltung) waren sich jedoch nicht
einig. Mit 101 zu 68 Stimmen wurde der Minderheitsantrag schliesslich angenommen
und die auf eine achtjährige Vorlaufzeit zurückblickende Vorlage endgültig abgelehnt.
Die Debatte um die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit nahm damit ein
vorläufiges Ende, die Diskussion um den geeigneten Akteur für die Prüfung der
Vereinbarkeit von Volksinitiativen und Grundrechten war damit aber nicht vom Tisch. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2012
MARC BÜHLMANN
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der geplanten „Verfassungsgerichtsbarkeit“, welcher der Nationalrat im Februar des
Berichtsjahres zugestimmt hatte und eine entsprechende Vorlage in die
Vernehmlassung schickte, stehen die Kantone positiv gegenüber. Im Rahmen der
europapolitischen Standortbestimmung hatten sie sich bereits 2010 dafür eingesetzt,
dass Bundesgesetze auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung überprüft werden
können. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) verpasste es allerdings, innerhalb
der Vernehmlassungsfrist eine Stellungnahme einzureichen (Ergebnisse zur
Vernehmlassung vom 14.6.11.). 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2011
DEBORA SCHERRER

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

La conseillère nationale Arslan Sibel (basta, BS) a déposé une initiative parlementaire
pour une représentation plus équilibrée des sexes au Parlement. Elle propose de
modifier la loi sur les droits politiques (LDP), de telle sorte que les listes des candidats
au Conseil national comptent au moins un tiers d'hommes et un tiers de femmes. Dans
le passé, bien que la question de l'égalité avait été discutée lors de la modification de la
loi, aucun acte concret n'avait suivi. La parlementaire rappelle que le Conseil national
est censé représenter le peuple suisse. Or, les femmes forment la majorité de la
population suisse et n'occupent que 65 sièges (32,5%) dans les rangs de la chambre du
peuple. Comme la Confédération et les cantons n'ont à ce jour pas pris de mesures
pour promouvoir la parité hommes-femmes, la représentante bâloise espère que la
Confédération exécute le mandat constitutionnel (article 8 Cst) visant à assurer l'égalité
des sexes. 
Lors de l'examen préalable, la CIP-CN ne donne pas suite à l'initiative par 18 voix contre
5 et 1 abstention. La commission répète les arguments mobilisés lors d'interventions
visant l'instauration de quotas (98.429 et 99.403), qui avaient rencontré une forte
opposition. Premièrement, la mesure serait difficilement applicable dans les petits
cantons. Deuxièmement, la liberté des partis politiques de composer leur liste serait
restreinte. Finalement, il y aurait le risque que les candidates deviennent des "bouche-
trous", figurant en fin de liste pour remplir les quotas. La majorité des membres de la
commission estime qu'il revient aux partis politiques de remédier à cette
problématique. Une minorité se positionne en faveur d'une contrainte légale. Elle
relève que la liberté de vote ne serait pas restreinte, puisque l'initiative parlementaire
ne propose que des quotas de candidats sur les listes et non pas un quota d'élus.
L'initiative parlementaire est donc transmise au Conseil national. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.01.2018
DIANE PORCELLANA

Par 133 voix contre 52 et 2 absentions, le Conseil national décide de ne pas donner
suite à l'initiative parlementaire visant une représentation équilibrée des sexes au
Parlement. Il partage donc l'avis de la majorité des membres de la CIP-CN. Seuls les
Verts et les socialistes ont soutenu la demande de Sibel Arslan (basta, BS). 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Im Rahmen ihres Kampfs gegen Deregulierung und Privatisierung unternahm die SP-
Fraktion im Nationalrat einen Versuch, den Begriff des „Service public“ in die
Verfassung aufzunehmen. Gemäss der Begründung ihrer parlamentarischen Initiative
meint sie damit eine sichere und in allen Regionen gleich günstige Versorgung aller
Bevölkerungsgruppen mit Produkten und Dienstleistungen namentlich aus den
Bereichen Bildung, Energie, Wasser, Verkehr und Gesundheit. Nicht alle diese Güter
wären gemäss der SP zwingend von staatlichen Stellen anzubieten, der Bund und die
Kantone würden für die Leistungserbringung aber die Verantwortung übernehmen. Der
Initiative wurde zwar keine Folge gegeben, das Abstimmungsresultat von 100 Nein zu 80
Ja zeigte jedoch, dass sie auch im bürgerlichen Lager Unterstützung gefunden hatte. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2003
HANS HIRTER
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Bundesverfassung wird möglicherweise ein Recht auf Existenzsicherung
verankert. Die Nationalratskommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
beauftragte eine Arbeitsgruppe, eine entsprechende parlamentarische Initiative zu
formulieren. Sie nahm damit das Anliegen von Nationalrätin Goll (sp, ZH) auf, welche
daraufhin ihre eigene Initiative zurückziehen konnte. Keine Folge gab die Kommission
hingegen einer Standesinitiative, mit welcher der Kanton Basel-Stadt eine für alle
Erwerbstätigen obligatorische und mindestens existenzsichernde
Krankentaggeldversicherung, die gesetzliche Regelung der Familienversicherung und
Vorschriften über eine das Existenzminimum garantierende Fürsorge für
Langzeitarbeitslose forderte (Kt.Iv. 92.302). Die Kommission stellte fest, dass diese
Anliegen grösstenteils bereits Gegenstand hängiger oder angekündigter Vorlagen seien.
Ebenfalls abgelehnt wurde eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD), welche
die Einführung eines Mindesteingliederungseinkommens verlangte (Pa.Iv. 92.438). Die
Kommission und deren Minderheit werden dem Plenum aber je ein Postulat
unterbreiten, wonach der Bundesrat die Einführung eines derartigen Einkommens für
Arbeitslose im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die
Arbeitslosenversicherung prüfen soll (Po. 93.3538 und 93.3539). 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.1993
MARIANNE BENTELI
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